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1.  Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation 

1.1 Name: bvse - Entsorgergemeinschaft e. V. 

1.2 Straße: Fränkische Straße 2  

1.3 Staat: D  Bundesland: NW 

 Postleitzahl: 53229  

 Ort:    Bonn 
 

3.  Angaben zum Zertifikat 

3.1 Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 10240 

3.2 Erstmalige Zertifizierung  ☐  oder Folgezertifizierung  ☒   

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZEE001002325002 

3.4 Das Zertifikat beinhaltet 9 Anlage(n). 

3.5 ☐  Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n)      ) 

3.6. ☐  Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n)      ). 

3.7. Das Zertifikat ist gültig bis zum 30.09.2020 

4.  Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

4.1 Name: Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG 

4.2 Straße: Baldhamer Straße 33 

4.3 Staat: D   Bundesland: BY 

 Postleitzahl: 85604  Ort: Zorneding 

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist): 

 Registernummer (HRA, HRB etc.): HRA 48324     Registergericht:  AG München 

5.  Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkei-

ten und Abfallarten das Überwachungszeichen der obengenannten Entsorgergemeinschaft und die Bezeich-

nung   

      „Entsorgungsfachbetrieb“ 

 gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der EfbV zu führen. 

6. Prüfungsdatum: 

27.03.2019 

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 

7.1 Name: Dipl.-Ing. Steinemann   Vorname: Jürgen 

7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):  

                     

_______________________________________ 

8. Ausstellungsdatum: 

 16.05.2019 

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation: 

9.1 Name: Obieglo  Vorname: Peter 

9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform): 

 

 _______________________________________ 
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Anlage 1 zum Zertifikat der bvse-ESG mit der Nummer 10240 

Name des Entsorgungsfachbetriebes: Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG 

1. Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1. Bezeichnung des Standorts:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG Zorneding 

1.2. Straße: Baldhamer Straße 33 

1.3. Staat: D Bundesland: BY    Postleitzahl: 85604 Ort: Zorneding 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 

− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten be-

troffen sind. 

− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzu-

kreuzen. 

− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreu-

zen. 

2.1. Sammeln ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: I175T0008(8) 

2.1.1. nur deutschlandweit  ☒ 

2.1.2. weltweit   ☐ 

2.2. Befördern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.2.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.2.2. weltweit   ☐ 

2.3. Lagern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐  

2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.4. Behandeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐ 

2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.5. Verwerten ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur  

Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling   ☐ 

2.5.3. Sonstige Verwertung  ☐ 

2.6. Beseitigen ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.7. Handeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.7.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.7.2. weltweit   ☐ 

2.8. Makeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.8.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.8.2. weltweit   ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen An-

lagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 

Abfalllogistik  
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4. Abfallarten nach Anhang zur AVV: 

4.1. alle Abfallarten   ☐ 
4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☒ 

4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel  
(ggf. mit „*“-Eintrag) Abfallbezeichnung 

Einschränkungen /  
Bemerkungen 

 Alle nicht gefährlichen Abfallarten nach Abfallverzeichnis- 
verordnung (AVV) 
sowie nachfolgend aufgeführte gefährliche Abfallart:    

 

08 03 17* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

16 02 11* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder 
HFKW enthalten 

 

16 02 13* gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 160209 bis 160212 fallen 

 

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch ge-
fährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile 
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 200121 und 200123 fallen 

 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  
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Anlage 2 zum Zertifikat der bvse-ESG mit der Nummer 10240 

Name des Entsorgungsfachbetriebes: Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG 

1. Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 
1.1. Bezeichnung des Standorts:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG Zorneding 
1.2. Straße: Baldhamer Straße 33 
1.3. Staat: D Bundesland: BY    Postleitzahl: 85604 Ort: Zorneding 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 

− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten be-
troffen sind. 

− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzu-
kreuzen. 

− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreu-
zen. 

2.1. Sammeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.1.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.1.2. weltweit   ☐ 

2.2. Befördern ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: I175T0008(8) 

2.2.1. nur deutschlandweit  ☒ 

2.2.2. weltweit   ☐ 

2.3. Lagern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐  

2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.4. Behandeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐ 

2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.5. Verwerten ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur  

Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling   ☐ 

2.5.3. Sonstige Verwertung  ☐ 

2.6. Beseitigen ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.7. Handeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.7.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.7.2. weltweit   ☐ 

2.8. Makeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.8.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.8.2. weltweit   ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen An-
lagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 
 

Abfalllogistik mit eigenem Fuhrpark 

4. Abfallarten nach Anhang zur AVV: 
4.1. alle Abfallarten   ☒ 

4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☐ 



  

 
5 

 
  

Anlage 3 zum Zertifikat der bvse-ESG mit der Nummer 10240 

Name des Entsorgungsfachbetriebes:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG 

1. Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1. Bezeichnung des Standorts:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG Zorneding 

1.2. Straße: Baldhamer Straße 33 

1.3. Staat: D Bundesland: BY    Postleitzahl: 85604    Ort: Zorneding 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 

− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten be-

troffen sind. 

− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzu-

kreuzen. 

− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreu-

zen. 

2.1. Sammeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.1.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.1.2. weltweit   ☐ 

2.2. Befördern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.2.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.2.2. weltweit   ☐ 

2.3. Lagern ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: I175W1005(3) 

2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☒  

2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.4. Behandeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐ 

2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.5. Verwerten ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☒ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur  

Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling   ☐ 

2.5.3. Sonstige Verwertung  ☐ 

2.6. Beseitigen ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.7. Handeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.7.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.7.2. weltweit   ☐ 

2.8. Makeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.8.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.8.2. weltweit   ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen An-

lagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 

Lagern in Hallen, Containern, Boxen, Freifläche und unter Dach. 
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4. Abfallarten nach Anhang zur AVV: 
4.1. alle Abfallarten   ☐ 
4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel  
(ggf. mit „*“-Eintrag) Abfallbezeichnung 

Einschränkungen /  
Bemerkungen 

02 01 04 Kunststoffabfälle   

03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling  

03 03 10 Faserabfälle   

03 03 11 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 030310 fallen  NEU für 2014 

 

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, 
Plastomer) 

 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

07 02 13 Kunststoffabfälle  

08 03 17* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080317 fallen  

09 01 07 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen ent-
halten 

 

09 01 08 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbin-
dungen enthalten 

 

12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne  

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe  

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff  

15 01 03 Verpackungen aus Holz  

15 01 04 Verpackungen aus Metall  

15 01 05 Verbundverpackungen   

15 01 06 gemischte Verpackungen  

15 01 07 Verpackungen aus Glas  

16 01 19 Kunststoffe  

16 02 11* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder 
HFKW enthalten 

 

16 02 13* gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 160209 bis 160212 fallen 

 

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 160209 bis 1602 
13 fallen 

 

17 02 01 Holz  

17 02 03 Kunststoff   

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch ge-
fährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing  

17 04 02 Aluminium  

17 04 05 Eisen und Stahl  

17 04 07 gemischte Metalle  

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 170410 fallen  

19 12 01 Papier und Pappe  

19 12 04 Kunststoff und Gummi  

20 01 01 Papier und Pappe / Karton  

20 01 02 Glas  

20 01 10 Bekleidung  

20 01 11 Textilien  

20 01 21* Leuchtstoffröhren  
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20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile 
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 200121 und 200123 fallen 

 

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 200121, 200123 und 200135 

 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt  

20 01 39 Kunststoffe   

20 01 40 Metalle  

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle  

20 03 07 Sperrmüll  

 
 
  



  

 
8 

 
  

Anlage 4 zum Zertifikat der bvse-ESG mit der Nummer 10240 

Name des Entsorgungsfachbetriebes:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG 

1. Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1. Bezeichnung des Standorts:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG Zorneding 

1.2. Straße: Baldhamer Straße 33 

1.3. Staat: D Bundesland: BY    Postleitzahl: 85604    Ort: Zorneding 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 

− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten be-

troffen sind. 

− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzu-

kreuzen. 

− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreu-

zen. 

2.1. Sammeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.1.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.1.2. weltweit   ☐ 

2.2. Befördern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.2.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.2.2. weltweit   ☐ 

2.3. Lagern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐  

2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.4. Behandeln ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: I175W1005(3) 

2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☒ 

2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.5. Verwerten ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☒ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur  

Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling   ☐ 

2.5.3. Sonstige Verwertung  ☐ 

2.6. Beseitigen ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.7. Handeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.7.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.7.2. weltweit   ☐ 

2.8. Makeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.8.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.8.2. weltweit   ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen An-

lagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 

Sortieren, Zerkleinern, Verpressen 
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4. Abfallarten nach Anhang zur AVV: 
4.1. alle Abfallarten   ☐ 
4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel  
(ggf. mit „*“-Eintrag) Abfallbezeichnung 

Einschränkungen /  
Bemerkungen 

02 01 04 Kunststoffabfälle  

03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling  

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, 
Plastomer) 

 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

07 02 13 Kunststoffabfälle  

08 03 17* Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten  

08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080317 fallen  

09 01 07 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen ent-
halten 

 

09 01 08 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbin-
dungen enthalten 

 

12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne  

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe  

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff  

15 01 03 Verpackungen aus Holz  

15 01 04 Verpackungen aus Metall  

15 01 05 Verbundverpackungen   

15 01 06 gemischte Verpackungen  

15 01 07 Verpackungen aus Glas  

16 01 19 Kunststoffe  

16 02 13* gefährliche Bauteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derje-
nigen, die unter 1602009 bis 160212 fallen 

 

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 160209 bis 1602 
13 fallen 

 

17 02 01 Holz  

17 02 03 Kunststoff  

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch ge-
fährliche Stoffe verunreinigt sind 

 

17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing  

17 04 02 Aluminium  

17 04 05 Eisen und Stahl  

17 04 07 gemischte Metalle  

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 170410 fallen  

19 12 01 Papier und Pappe  

19 12 04 Kunststoff und Gummi  

20 01 01 Papier und Pappe / Karton  

20 01 02 Glas  

20 01 10 Bekleidung  

20 01 11 Textilien  

20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile 
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 200121 und 200123 fallen 

 

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 200121, 200123 und 200135 

 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt  
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20 01 39 Kunststoffe   

20 01 40 Metalle  

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle  

20 03 07  Sperrmüll  
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Anlage 5 zum Zertifikat der bvse-ESG mit der Nummer 10240 

Name des Entsorgungsfachbetriebes: Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG 

1.    Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1. Bezeichnung des Standorts:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG München 

1.2. Straße: Herbert-Quandt-Straße 9 

1.3. Staat: D Bundesland: BY    Postleitzahl: 81549 Ort: München 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 

− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten be-

troffen sind. 

− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzu-

kreuzen. 

− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreu-

zen. 

2.1. Sammeln ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: I175T0008(8) 

2.1.1. nur deutschlandweit  ☒ 

2.1.2. weltweit   ☐ 

2.2. Befördern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:  

2.2.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.2.2. weltweit   ☐ 

2.3. Lagern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐  

2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.4. Behandeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐ 

2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.5. Verwerten ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur  

Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling   ☐ 

2.5.3. Sonstige Verwertung  ☐ 

2.6. Beseitigen ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.7. Handeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.7.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.7.2. weltweit   ☐ 

2.8. Makeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.8.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.8.2. weltweit   ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen An-

lagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 

Abfalllogistik         
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 4.    Abfallarten nach Anhang zur AVV: 
4.1. alle Abfallarten   ☐ 
4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☒ 

4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel  
(ggf. mit „*“-Eintrag) 

Abfallbezeichnung 
Einschränkungen /  

Bemerkungen 
 Alle nicht gefährlichen Abfallarten nach Abfallverzeichnisverord-

nung (AVV) sowie nachfolgend aufgeführte gefährliche Abfallart:    
 

20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile 
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 200121 und 200123 fallen 
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Anlage 6 zum Zertifikat der bvse-ESG mit der Nummer 10240 

Name des Entsorgungsfachbetriebes: Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG 

1. Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 
1.1. Bezeichnung des Standorts:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG München 
1.2. Straße: Herbert-Quandt-Straße 9 
1.3. Staat: D Bundesland: BY    Postleitzahl: 81549 Ort: München 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 

− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten be-
troffen sind. 

− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzu-
kreuzen. 

− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreu-
zen. 

2.1. Sammeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.1.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.1.2. weltweit   ☐ 

2.2. Befördern ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: I175T0008(8) 

2.2.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.2.2. weltweit   ☒ 

2.3. Lagern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐  

2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.4. Behandeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐ 

2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.5. Verwerten ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur  

Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling   ☐ 

2.5.3. Sonstige Verwertung  ☐ 

2.6. Beseitigen ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.7. Handeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.7.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.7.2. weltweit   ☐ 

2.8. Makeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.8.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.8.2. weltweit   ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen An-
lagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 
 

Abfalllogistik mit eigenem Fuhrpark 

 

4. Abfallarten nach Anhang zur AVV: 
4.1. alle Abfallarten   ☒ 

4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☐ 
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Anlage 7 zum Zertifikat der bvse-ESG mit der Nummer 10240 

Name des Entsorgungsfachbetriebes:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG 

1. Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1. Bezeichnung des Standorts:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG München 

1.2. Straße: Herbert-Quandt-Straße 9 

1.3. Staat: D Bundesland: BY    Postleitzahl: 81549    Ort: München 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 

− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten be-

troffen sind. 

− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzu-

kreuzen. 

− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreu-

zen. 

2.1. Sammeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.1.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.1.2. weltweit   ☐ 

2.2. Befördern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.2.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.2.2. weltweit   ☐ 

2.3. Lagern ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: I162W1035(4) 

2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☒  

2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.4. Behandeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐ 

2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.5. Verwerten ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☒ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur  

Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling   ☐ 

2.5.3. Sonstige Verwertung  ☐ 

2.6. Beseitigen ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.7. Handeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.7.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.7.2. weltweit   ☐ 

2.8. Makeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.8.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.8.2. weltweit   ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen An-

lagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 

Lagern  in der Halle bzw. in den Boxen unter Dach. 
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4. Abfallarten nach Anhang zur AVV: 

4.1. alle Abfallarten   ☐ 
4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel  
(ggf. mit „*“-Eintrag) Abfallbezeichnung 

Einschränkungen /  
Bemerkungen 

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen, hier: Folien)  

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, 
Plastomer)  

 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080317 fallen  

09 01 07 Filme und fotographische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen 
enthalten 

 

09 01 08 Filme und fotographische Papiere, die kein Silber oder Silberverb. enthal-
ten 

 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe  

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff (hier: Folien)  

15 01 03 Verpackungen aus Holz   

15 01 04 Verpackungen aus Metall  

15 01 05 Verbundverpackung (hier: keine DSD-Ware)  

15 01 06 gemischte Verpackungen  

16 02 14 gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 160209 bis 1602 
13 fallen 

 

17 02 01 Holz  

17 02 03 Kunststoff (hier: Folien und Styropor)  

17 04 02 Aluminium  

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 170410 fallen  

20 01 01 Papier und Pappe  

20 01 10 Bekleidung  

20 01 11 Textilien  

20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile 
enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 200121 und 200123 fallen 

 

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 200121, 200121 und 200135 fallen 

 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt  

20 01 39 Kunststoffe (hier: Folien)  

20 03 07 Sperrmüll  
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Anlage 8 zum Zertifikat der bvse-ESG mit der Nummer 10240 

Name des Entsorgungsfachbetriebes:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG 

1. Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1. Bezeichnung des Standorts:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG München 

1.2. Straße: Herbert-Quandt-Straße 9 

1.3. Staat: D Bundesland: BY    Postleitzahl: 81549 Ort: München 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 

− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten be-

troffen sind. 

− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzu-

kreuzen. 

− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreu-

zen. 

2.1. Sammeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.1.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.1.2. weltweit   ☐ 

2.2. Befördern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.2.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.2.2. weltweit   ☐ 

2.3. Lagern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐  

2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.4. Behandeln ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: I162W1035(4) 

2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☒ 

2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.5. Verwerten ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☒ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur  

Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling   ☐ 

2.5.3. Sonstige Verwertung  ☐ 

2.6. Beseitigen ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.7. Handeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.7.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.7.2. weltweit   ☐ 

2.8. Makeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.8.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.8.2. weltweit   ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen An-

lagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 

Sortieren 
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4. Abfallarten nach Anhang zur AVV: 

4.1. alle Abfallarten   ☐ 
4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel  
(ggf. mit „*“-Eintrag) Abfallbezeichnung 

Einschränkungen /  
Bemerkungen 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe   

15 01 03 Verpackungen aus Holz  

15 01 04 Verpackungen aus Metall  

15 01 05 Verbundverpackung  hier: keine DSD-Ware 

15 01 06 gemischte Verpackungen  

17 02 01 Holz  

20 01 01 Papier und Pappe  

20 03 07 Sperrmüll  
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Anlage 9 zum Zertifikat der bvse-ESG mit der Nummer 10240 

Name des Entsorgungsfachbetriebes:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG 

1. Standort (bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen): 

1.1. Bezeichnung des Standorts:  Ammer Entsorgungs GmbH & Co. KG München 

1.2. Straße: Herbert-Quandt-Straße 9 

1.3. Staat: D Bundesland: BY    Postleitzahl: 81549 Ort: München 

2. Zertifizierte Tätigkeiten 

− Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten be-

troffen sind. 

− Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzu-

kreuzen. 

− Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreu-

zen. 

2.1. Sammeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.1.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.1.2. weltweit   ☐ 

2.2. Befördern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.2.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.2.2. weltweit   ☐ 

2.3. Lagern ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.3.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☐  

2.3.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.4. Behandeln ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV: I162W1035(4) 

2.4.1. zwecks Verwertung (Nr.2.5) ☒ 

2.4.2. zwecks Beseitigung (Nr.2.6) ☐ 

2.5. Verwerten ☒   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☒ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.5.1. Vorbereitung zur  

Wiederverwendung  ☐ 

2.5.2. Recycling   ☐ 

2.5.3. Sonstige Verwertung  ☐ 

2.6. Beseitigen ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

☐ vorbereitend   ☐ abschließend 

2.7. Handeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.7.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.7.2. weltweit   ☐ 

2.8. Makeln ☐   Kennnummer nach § 28 NachwV:       

2.8.1. nur deutschlandweit  ☐ 

2.8.2. weltweit   ☐ 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen An-

lagen ist für jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen): 

 

Verpressen 
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4. Abfallarten nach Anhang zur AVV: 

4.1. alle Abfallarten   ☐ 
4.2. alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 
4.3. alle gefährlichen Abfälle  ☐ 
4.4. bestimmte Abfallarten  ☒ 

Abfallschlüssel  
(ggf. mit „*“-Eintrag) Abfallbezeichnung 

Einschränkungen /  
Bemerkungen 

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) hier: Folien 

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, 
Plastomer)  

 

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern   

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe   

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff  hier: Folien 

15 01 03 Verpackungen aus Holz   

17 02 01 Holz  

17 02 03 Kunststoff  hier: Folien und Styropor 

20 01 01 Papier und Pappe  

20 01 10 Bekleidung  

20 01 11 Textilien  

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt  

20 01 39 Kunststoffe  hier: Folien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


